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ohne weiteres fortlaufende Mitteilungen darüber an die amtlichen

Fürſorgeſtellen gemacht werden . Auskünfte über die berechtigten
Empfänger von Verſorgungsgebührniſſen und über deren Höhe
werden auch von den Bezirkskommandos , den Verſorgungsämtern
oder den zuſtändigen Zahlſtellen an die amtlichen Fürſorgeſtellen
erteilt . Auf Grund dieſer Liſten wird es mit Hilfe etwa weiter

nötiger Erhebungen möglich werden , alle diejenigen kennen zu

lernen , die einer Unterſtützung bedürftig ſind. Das Verzeichnis

ſoll außer den ſicheren Einnahmen aus Rentenbezügen und

eigenem Erwerb alle Unterſtützungen und jede andere Art ſozialer
Hilfe enthalten , die im Laufe der Behandlung nötig wird ) .

Die Führung ſolcher Liſten kommt namentlich für die

Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe in Betracht . Sie ſind unentbehrlich
für den eigenen Dienſtgebrauch , beſonders wertvoll auch zur

raſchen Auskunftserteilung nach auswärts . Sie werden , richtig
gehandhabt , dazu beitragen , daß eine unnötige Geldfürſorge oder

eine Doppelverſorgung vermieden wird . Bei größeren Verhält —

niſſen empfiehlt ſich die Anlage einer Kartei . Erſt dann , wenn

die Bezirks - und Ortsausſchüſſe den alleinigen Mittelpunkt der

geſamten ſozialen Hinterbliebenenfürſorge in ihrem Bezirke bilden ,

iſt eine gerechte und einheitliche Geldfürſorge für alle bedürftigen
Kriegshinterbliebenen möglich und durchführbar .

d) Die geſchäftliche Behandlung der Geldfürſorge .

In erſter Reihe kommen für die geſchäftliche Behandlung
der Geldfürſorge die örtlichen Fürſorgeſtellen in Be —

tracht als Beratungs - und Ermittlungsſtellen der Bedürftigkeit ,
als Annahme⸗ und Antragſtellen für Geſuche und als Nach —

prüfungsſtellen nach geleiſteter Hilfe .
Über die Art der geſchäftlichen Behandlung von Unter —⸗

ſtützungsgeſuchen wurde den amtlichen Fürſorgeſtellen durch Ver —

fügung des Kgl. Preuß . Kriegsminiſteriums vom 2. Januar 1917

von militäriſcher Seite die nötige Anleitung gegeben .

) Zur Verhütung einer Zerſplitterung von Kräften und Mitteln

und zur Durchführung einer einheitlichen , nach volkswirtſchaftlichen Ge⸗

ſichtspunkten planmäßig geleiteten Fürſorge hält es auch das Kriegs⸗

miniſterium in einem Erlaß vom 10. 1. 1918 für dringend notwendig , daß

Offizierkorps oder Truppenverbände , denen Mittel für Kriegsbeſchädigte
oder Kriegshinterbliebene zur Verfügung ſtehen , die Verbindung mit den

amtlichen Fürſorgeſtellen ſuchen und ihnen von allen Bewilligungen unter

Angabe des Betrages eine Mitteilung zukommen laſſen .
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Alle Unterſtützungsfälle ſind aktenmäßig zu behandeln . Bei

den nötigen Sifeünbe
und Beſchlüſſen iſt ein Erhebungs —⸗

bogen zu benützen ;das Muſter eines ſolchen iſt unter die An —

lagen aufgenommen ? ) . Auf dieſem Bogen ſind zunächſt die perſön⸗

lichen Verhältniſſe des gefallenen oder ſonſt verſtorbenen

Kriegers im Militär - und Zivildienſt feſtzuſtellen . Dieſe An⸗

gaben ſind deswegen nötig , weil ſich daraus das geſicherte Ein⸗
kommen der Hinterbliebenen ergibt , nach deſſen Höhe die Geld —

fürſorge durch den Heimatdank wenigſtens zum Teil bemeſſen wird .

Die genaue Angabe der militäriſchen Stellung des Gefallenen iſt

aber auch aus dem Grund wichtig , weil ein etwa nötiger Antrag

auf Regelung der militäriſchen Hinterbliebenenverſorgung oder auf

die Gewährung einer außerordentlichen Geldzuwendung bei der

zuſtändigen Militärbehörde ſtets unter Hinweis auf ſeine Militär⸗

verhältniſſe erfolgen ſoll .

Am wichtigſten aber iſt naturgemäß die ſorgfältige Feſt⸗

ſtellung der perſönlichen und wirtſchaftlichen Verhältniſſe der unter⸗

ſtützungsbedürftigen Hinterbliebenen . Dabei iſt hauptſächlich

zu beachten : die Gefundheit und Arbeitsfähigkeit , das Einkommen

aus eigenem Vermögen , aus Renten , Arbeitsverdienſt und ſonſtigen

Bezügen . Bei aller Schonung der perſönlichen Gefühle der

Hinterbliebenen ſoll eine vollſtändige Klarlegung ihrer wirtſchaft⸗

lichen Verhältniſſe erreicht werden . Sie ſind dazu zu bringen ,

offen und rückhaltslos Auskunft zu geben , nötigenfalls unter

dem Hinweis , daß ihnen abſichtliches Verſchweigen oder fälſch —

liche Darſtellung zum Schaden gereichen und unter Umſtänden

auch gerichtliche Beſtrafung nach ſich ziehen . Bei der münd⸗

lichen Beſprechung der auf dem Erhebungsbogen vorgedruckten

Fragen ſoll aber möglichſt vermieden werden , daß dadurch der

Eindruck eines Verhörs entſteht ; die gewünſchten Auskünfte

müſſen vielmehr im Verlaufe einer freundſchaftlich geführten

Unterredung gewonnen werden . Schon die Achtung vor der

Perſönlichkeit gebietet , von jeder über das Maß des Not⸗

wendigen hinausgehenden Einmiſchung in fremde Verhältniſſe

abzuſehen .

Von Bedeutung iſt der Antrag der Hilfsbedürftigen ſelbſt

und ſeine nähere Begründung . Sofern dieſe Angaben nicht

) Vordrucke zu den Erhebungsbogen können von der Macklot ' ſchen

Buchdruckerei in Karlsruhe bezogen werden .
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2 Aes ſich, die perſönliche Darſtellung der vorliegenden ſozialen Not

und der beantragten Art der Hilfe urkundlich aufzunehmen .
Der eigene Antrag des Bedürftigen kann in den meiſten Fällen
die Grundlage bilden für die Entſchließung über die Art und

Weiſe der zu gewährenden Unterſtützung . Das Anbieten weiterer

Hilfe für andere Bedürfniſſe , die der Antragſteller ſelbſt als

ſolche nicht empfindet und die nicht dringend ſind , iſt zu ver⸗

meiden . Bei den Erhebungen darf nicht vergeſſen werden auch
feſtzuſtellen , ob die Hinterbliebenen im Beſitz der geſetzlichen Renten⸗

bezüge und anderer Beihilfen ſind , auf die ſie Anſpruch haben .

Die Angaben der Antragſteller über ihre perſönlichen und

wirtſchaftlichen Verhältniſſe bedürfen vielfach noch weiterer Ergän⸗
zungen , die gewöhnlich vom Aufnahmebeamten allein nicht
vorgenommen werden können , aber auch nicht einfach durch Organe
der Polizeibehörde erhoben werden ſollen ; denn außer einer

Geldbeihilfe kommen für die ſoziale Fürſorge regelmäßig auch
noch andere Aufgaben in Betracht . In kleineren Orten wird

die ſoziale Fürſorge zweckmäßig von einer einzelnen Vertrauens⸗

perſon durchgeführt , die die perſönlichen und wirtſchaftlichen
Verhältniſſe kennt und überſieht ; daneben iſt aber auch die ver⸗

ſtändnisvolle Mitarbeit der übrigen , mit den Rechts - und Wirt⸗

ſchaftsfragen , mit den Aufgaben der Erziehung und mit der Seel —

ſorge wohl vertrauten Mitglieder der örtlichen Fürſorgeſtellen von

großem Werte . Wo eine Fürſorgeſtelle über einen rechtskundigen
Beamten ſelbſt nicht verfügt , wird ein Vertreter der gemeinnützigen
Rechtshilfe oder die nächſt höhere Stelle der Vereinsorganiſation
um Auskunft anzugehen ſein . Eine wertwolle Hilfe bei den Er —

hebungen werden namentlich die Frauen leiſten können und

zwar ſowohl als Einzelperſonen wie in organiſierten Frauen⸗
vereinen “ ) . Eine enge Fühlung mit den in Betracht kommenden

ſchon in einem ſchriftlichen Geſuch enthalten ſind , empfiehlt

) Um eine umfaſſende , einheitliche Kriegshilfe durchzuführen , be⸗
gründete der Bund Deutſcher Frauenvereine den „ Nationalen Frauen⸗
dienſt “, der ſeine Hilfstruppen namentlich den ſtädtiſchen Verwaltungen
für die geſamten Aufgaben der ſozialen Kriegsfürſorge zur Verfügung
ſtellt . In Baden war die Mitarbeit von Frauen an den Verwaltungs⸗
aufgaben der Gemeinden in der Friedenszeit ſchon vorbereitet , beſtimmt
doch die Städteordnung , daß von allen ſtädtiſchen Deputationen , die mit
Erziehung und ſozialer Fürſorge zu tun haben , mindeſtens ein Drittel
der Mitglieder Frauen ſein müſſen .

Außer dem Badiſchen Frauenverein und dem Landesverein vom
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Stellen der Militär - und Zivilverwaltung , der Handwerks - und

Handelskammer , der Sozialverſicherung , den Geſundheits - und Vor⸗

mundſchaftsbehörden , mit der Jugendfürſorge , der Berufsberatung ,

dem öffentlichen Arbeitsnachweis und den Lehrvermittlungsſtellen
wird dazu beitragen , raſch und ſicher ſachdienliche und erſchöpfende

Auskunft in Verſorgungsangelegenheiten zu erhalten .

Wichtig iſt , daß alle Mitglieder der örtlichen Fürſorgeſtellen
mit Art und Umfang derſozialen Hilfe vertraut , auch literariſch

und hinſichtlich der neueſten ſtaatlichen und kommunalen Anord⸗

nungen und Einrichtungen auf dem Laufenden ſind. Die Leitung

der amtlichen Fürſorgeſtelleu wird es ſich deswegen angelegen ſein

laſſen , dafür zu ſorgen , daß namentlich die nebenamtlichen Pfleger

und Pflegerinnen darüber die notwendige theoretiſche Aufklärung
erhalten . Ihre praktiſche Fürſorgetätigkeit kann um ſo wirkungs⸗
voller ſein , je kleiner die Zahl der Pfleglinge iſt , die ſie beraten

und betreuen . Mehr als 4 bis 5 Familien ſollten deswegen

dieſen Vertrauensperſonen in der Regel nicht zugewieſen werden

während die berufsmäßigen Fürſorger , denen eine eingehendere

ſoziale Schulung und größere praktiſche Erfahrung zukommt ,

naturgemäß einen weiteren Wirkungskreis übernehmen können ! ?) .

Im gemeinſamen Zuſammenwirken aller Mitglieder der ört⸗

lichen Fürſorgeſtelle iſt Art und Grad der Hilfsbedürftigkeit auf dem

Erhebungsbogen ſchriftlich feſtzuſtellen und ſo erſchöpfend anzu⸗

geben , daß ſich die Stelle , die über die Bewilligung oder Ableh —

nung einer Unterſtützung zu beſchließen hat , ein klares Bild von

der Perſönlichkeit und von den ſozialen und wirtſchaftlichen Ver⸗
0 0 ¹

Roten Kreuz , Vereinigungen , die ihre Organiſationen bis in die kleinſten

Dörfer erſtrecken , gibt es im Lande noch eine Reihe von konfeſſionellen

Vereinen , die katholiſcherſeits in dem kath . Frauenbund , evangeliſcherſeits

im Landesverband evangeliſcher Frauenvereinigungen zuſammengefaßt

ſind , ferner weibliche Intereſſenverbände , wie den bad . Verband für Frauen⸗

beſtrebungen und mancherlei Berufsorganiſationen und politiſche Frauen⸗

vereinigungen . Die Erziehung durch den Verein zu einer zielbewußten

ſtraffen Arbeit in Friedenszeit war für eine geordnete Kriegshinter⸗

bliebenenfürſorge von Anfang an von außerordentlichem Wert .

) An manchen Orten , namentlich in größeren Städten , beſchränkt

ſich die Tätigkeit der Mitglieder örtlicher Fürſorgeſtellen nicht nur auf

die Feſtſtellung der Hilfsbedürftigkeit und eine entſprechende Antragſtellung ,
ſondern ihre Zuſtändigkeit iſt dahin erweitert , daß ſie im Falle einer

beſonderen Notlage ſelbſt Zuwendungen an Geld bis zu einem beſtimmten

kleinen Betrage ( 5 —30 /8 ) gewähren können oder Gutſcheine ausſtellen

auf Kohlen , Lebensmittel oder Kleidungsſtücke
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hältniſſen der Hilfsbedürftigen machen kann . Außer einer allgemeinen
Beurteilung des vorliegenden Falles iſt ein beſtimmter Antrag über

die Art der ſozialen Hilfe beizufügen . Die Erhebungen ſind in

doppelter Fertigung zu machen ; ein Stück der Erhebungsbogen iſt
an den zuſtändigen Bezirksausſchuß zu leiten , das andere

Stück bleibt bei der örtlichen Fürſorgeſtelle . Beide Aufnahmebogen
ſind im Falle längerer Unterſtützungsbedürftigkeit in fortlaufenden
Akten weiterzuführen . Die vom Bezirks - oder Ortsausſchuß im

Einzelfall getroffene Entſchließung iſt nachträglich auch auf dem

Erhebungsbogen der örtlichen Fürſorgeſtelle zu vermerken .

Alle Unterlagen für einen Unterſtützungsfall ſind ſtreng ver

traulich zu behandeln . Ein Erlaß des KM . vom 20 . 7. 17 ſagt
darüber : „ Es braucht nicht beſonders hervorgehoben zu werden ,

daß es für jede mit den Ermittlungen beauftragte Perſon Ver

trauensſache ſein muß , über alle ihr zur Kenntnis gelangenden
Familien - , Vermögens - , Einkommens - uſw . Verhältniſſe der

Geſuchſteller unbeteiligten Dritten gegenüber ſtrengſtes Still

ſchweigen zu beobachten . Auf dem Vertrauen der Hinter⸗
bliebenen iſt der Segen wahrer Fürſorgetätigkeit gegründet . “
Natürlich ſind die gemachten Erhebungen auch den Unterſtützun
bedürftigen nicht in jedem Falle bekannt zu geben .

Vom Bezirks - oder Ortsausſchuß werden die durch
die örtlichen Fürſorgeſtellen übermittelten Geſuche zweckmäßig
einem oder mehreren Berichterſtattern zugewieſen , auf deren

Antrag der Ausſchuß mit Mehrheitsbeſchluß über Bewilligung
oder Ablehnung , über die Höhe des zu gewährenden Geldbetrags
nach Maßgabe der zur Verfügung ſtehenden Mittel entſcheidet .

Beſonders ſchwierige Fälle können dem L. A. vorgelegt
werden , der gemäß § 8 Z. 2 der Satzung größere Fürſorgemaß
nahmen übernimmt , namentlich zur Beſeitigung von Notlagen ,
wie ſie durch Krankheit , Todesfälle , Schuldverpflichtungen , dring⸗
liche Anſchaffungen , Ausſtattungen uſw . entſtehen .

Um dem L. A. die Prüfung der Unterſtützungsgeſuche zu

erleichtern und um Verzögerungen in der Hilfeleiſtung durch
Nacherhebungen zu vermeiden , ſollen den Anträgen auf Beihilfen
regelmäßig die erwachſenen Fürſorgeakten beigelegt werden .

Bei der Entſchließung über die Unterſtützungsgeſuche wird

beſonders darauf zu achten ſein :
1. Mit welchen ſichern Einnahmen und mit was für

Ausgaben für den Lebensunterhalt iſt ungefähr zu

3289

ſein
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rechnen ? Iſt die e der Hinterbliebenen

nach dem M. H. G. , der R . V . O. und dem B . G. ge —

ſichert ?

Wird bei das Einkommen durch Ver⸗

dienſt aus angemeſſener Arbeitsleiſtung erhöht ? Iſt

Arbeitsmöglichkeit zu beſchaffen ? Sind etwa ſolche

Zuwendungen aus Heeresmitteln zu erreichen , die nur

unter beſtimmten Vorausſetzungen gewährt werden ?

Welche Geldfürſorge iſt aus Stiftungsmitteln zu er⸗

langen ?

Iſt in Krankheitsfällen aus Verſicherungskaſſen eine

unentgeltliche Kur oder Krankenhilfe möglich ?

Welche Maßnahmen ſind wegen Regelung etwaiger
Schulden , der Wohnungsmiete oder anderer Ver

pflichtungen zu treffen ? Mit welcher - Geldbeihilfe
könnten die wirtſchaftlichen Verhältniſſe geordnet

werden ? Iſt Aufenthaltswechſel oder Kapitalabfindung

zu empfehlen ?

Erſcheint für die Waiſen Kriegspatenſchaft oder eine

Geldzuwendung für beſtimmte Zwecke , wie Berufs

ausbildung , Ausſteuer angebracht ? Iſt die Gewähr

für eine geordnete Erziehung gegeben , oder iſt Geld

für eine anderweitige Unterbringung des Kindes nötig ?

Wird für ein etwa vorhandenes außereheliches Kind

Unterſtützung ſchon gewährt ( Familienunterſtützung ,

widerrufliche Zuwendung ) oder iſt eine ſolche noch

anderweitig zu erlangen ?

Sind die Geſuchſteller hinſichtlich ihres Lebenswandels

einer Unterſtützung aus Mitteln des Heimatdankes
würdig oder iſt eine andere Art ſozialer Hilfe ange⸗

bracht ? Kommt im Falle der Unwürdigkeit der

Mutter eine Geldfürſorge oder eine andere pflegeriſche

Maßnahme für die Kinder in Betracht ? Welche

Sicherheiten ſind zu ſchaffen, daß das Geld eine ſpar

ſame , zweckentſprechende Verwendung findet ?

Nach der Art der Geldbeihilfe wird zu unterſcheiden

die einmalige und die dauernde Zuwendung .

einmalige Bargeldunterſtützung kommt haupt

ſächlich in Frage als Beitrag zur Schuldenregelung , zur Löſung
9

6

14
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verwickelter Geſchäfts - und Vermögensangelegenheiten , zur Unter

ſtützung in Krankheitsfällen .
Die fortlaufende Unterſtützung wird namentlich in

größeren Städten als Fortſetzung der allgemeinen Kriegsfürſorge

angebracht erſcheinen , wobei gewöhnlich nach dem Grundſatz des

Notbedarfs verfahren wird , d. h. für den einzelnen Normalfall

beſteht ein beſtimmter Satz , auf den das Geſamteinkommen durch

einen Zuſchuß ergänzt wird . Doch ſind dieſe Normalſätze keine

ſtarren Gebote , keine Minimal - oder Maximalunterſtützungsſätze ;

ſie müſſen ſich ändern nach den örtlichen und mit den allgemeinen

wirtſchaftlichen Verhältniſſen . Ein regelmäßiger Zuſchuß kommt
auch da in Frage , wo ein erhöhtes Einkommen aus Arbeits —

verdienſt wegen geſundheitlicher Gründe oder wegen hohen Alters

nicht mehr zu erwarten iſt , ferner für Witwen mit zahlreichen

kleinen oder kranken Kindern , Frauen ohne wirtſchaftliches oder

erzieheriſches Geſchick, für ſchlecht verſorgte Waiſen , arbeits

unfähige Kriegereltern , endlich als Erziehungsbeihilfen , um den

Tüchtigen freie Bahn zu ſchaffen .
Die fortlaufenden Bewilligungen ſollen ſich nur auf einen

kürzeren Zeitraum erſtrecken , damit bei den Kriegshinterbliebenen

nicht das Gefühl entſteht , als beſtände ein Rechtsanſpruch darauf .

Mit der Erreichung einer ſelbſtändigen Lebensführung hört ſelbſt —

verſtändlich auch das Bedürfnis nach Geldbeihilfe auf

Die richtige Verwendung der zugewieſenen Unterſtützung

iſt ſoweit als immer möglich zu überwachen ,wenn nicht eine
abſolute Vertrauenswürdigkeit der Empfänger eine ſolche Über —

wachung überflüſſig macht . Namentlich bei der dauernden Unter—
ſtützung wird eine zeitweilige Nachſchan durch die örtliche Fürſorge —

ſtelle nötig werden , um feſtzuſtellen , ob die Geldbeihilfe die vor

geſehene Wirkung hat und ob nicht infolge von Krankheit , der

Anderung des Arbeitsmarktes , der erhöhten Erwerbsfähigkeit der

Kinder ein ſolcher Wechſel der Verhältniſſe eingetreten iſt , daß

eine Erhöhung oder Verkürzung oder gar eine Einſtellung der

Geldfürſorge angebracht erſcheint . Bei jeder Art von Überwachung
iſt aber auch der Schein einer Bevormundung zu vermeiden .

Über die gemachten Wahrnehmungen iſt ein ſchriftlicher Vermerk

zu den Akten zu machen. Mit der Überwachung der Wirkung
der Geldzuwendung geht die wirtſchaftliche Unterſtützung in die

eigentlich pflegeriſche Hilfe über , die wertvollſte Art der ſozialen

Fürſorgetätigkeit .
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Die Gewährung von Darlehen zur Begleichung größerer

Schuldverpflichtungen empfiehlt ſich im allgemeinen nicht, es ſei
denn , daß die Hinterbliebenen Wert darauf legen, Unterſtützungen
nur in der Form eines Darlehens anzunehmen , um bei Eintritt

günſtigerer wirtſchaftlicher Verhältniſſe das Geld wieder zurück⸗

zuzahlen . Wenn eine Rückzahlung von vornherein nicht zu er⸗

warten iſt , dürfte es beſſer ſein , da mit einer größeren Summe

als Geſchenk zu helfen , wo eine ſolche Unterſtützung nötig und

angebracht erſcheint .

Dagegen kann in einzelnen Fällen vom B. H. D. für Geld⸗

aufnahmen Bürgſchaft geleiſtet werden , oder es können bei

einer beſonderen Notlage , die dadurch entſtanden iſt , daß ſich die

Auszahlung der Hinterbliebenenbezüge verzögerte , Vorſchüſſe
auf bereits angewieſene Verſorgungsgebührniſſe gewährt werden .

Der Rückerſatz der Vorſchußbeträge wird vom zuſtändigen Ver⸗

ſorgungsamt herbeigeführt . In einem Rundſchreiben der National⸗

ſtiftung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen vom

14 . November 1917 an ſämtliche Landes - und Provinzialausſchüſſe
heißt es : „ Bis zur Auszahlung der amtlichen Kriegshinterblie⸗
benenrenten verſtreicht nicht ſelten eine geraume Zeit . In ſolchen

Fällen hat die Nationalſtiftung auch ſchon vor Abſchluß des

Rentenvertrages zur Vermeidung eines Notſtandes einzutreten .
Aus dieſem Grunde empfiehlt es ſich , ſoweit dies nicht bereits

geſchehen ſein ſollte , die amtlichen Fürſorgeſtellen zu ermächtigen ,
ſobald ſie Kenntnis von einer Notlage hilfsbedürftiger Hinter⸗
bliebener erhalten , für welche die amtliche Verſorgung noch aus⸗

ſteht , in dringenden Fällen alsbald ſelbſt eine einmalige Anfangs⸗
unterſtützung aus Mitteln der Nationalſtiftung in dem Betrage

zu geben , auf welchen ſich die amtliche Verſorgung für die nächſten
ein oder zwei Monate vorausſichtlich belaufen wird .

Die Nationalſtiftung darf ſich ferner nicht ausſchließlich
darauf beſchränken , vorliegende Unterſtützungsanträge zu beſcheiden ,

ſondern ſoll auch von ſich aus eingreifen , ſobald ihr Fälle von

größerer Bedürftigkeit bekannt werden . Namentlich ſind auch die

ſogenannten verſchämten Armen in Berückſichtigung zu ziehen .

Um aber möglichſt allen Bedürftigen die Wohltaten der

Nationalſtiftung zugänglich zu machen , wird es ſich empfehlen ,

auf ihre Zwecke und Ziele hin und wieder in der Preſſe , durch

Vorträge uſw . aufmerkſam zu machen .

9 *



Schließlich bitten wir , Fälle , in denen bezüglich der Zu —

nesee
t oder aus ſonſtigen Gründen Zweifel beſtehen , ſchuellſtens

dem Präſidium , möglichſt mit ausführlichem Bericht zu unter⸗

breiten “

Die Höhe der Geldbeihilfe richtet ſich naturgemäß

nach der beſtehenden Not und nach der Lage der wirtſchaftlichen
Verhältniſſe , die im allgemeinen auf dem Lande , ſofern hier eine

kleine Landwirtſchaft betrieben werden kann , viel günſtiger ſind ,

als in der Stadt mit ihrer teuren Lebenshaltung , der geringeren

Kaufkraft des Geldes und der größeren Schwierigkeit des eigenen
Erwerbs . Namentlich die Wohnverhältniſſe erſchweren hier die

Lebenshaltung ſehr und zwar nicht im gleichen Verhältnis mit

der Größe der Familie ; denn eine kinderreiche Familie wird ſich

vielfach mit denſelben Räumen begnügen können , die auch für

eine kleine Familie durchaus nötig ſind . Da aber deren Be —

züge , berechnet auf die Kopfzahl , kleiner ſind , iſt hier vielleicht
ein höherer Zuſchuß nötig als für eine größere Familie .

Die Höhe der Unterſtützung iſt auch ungleich auzu

ſetzen , je nachdem die Witwe geſund oder krank , erwerbsfähig oder

durch Hausfrauen - und Mutterpflichten in Anſpruch genommen

iſt . Wer unverſchuldet ſelbſt nichts zu ſeinem Uẽnterhalt bei

tragen kann und ausſchließlich auf die geſetzliche Verſorgung

augewieſen iſt , darf von der ſozialen Hinterbliebenenfürſorge

Beihilfen in einer Höhe erwarten , die
8 Friſtung ſeines

Lebeusunterhaltes ausreichend ſind . Die Bedürfniſſe ſind auch
innerhalb des Arbeiterſtandes ſelbſt ſehr verſchieden . Die Frau
des ungelernten , vielfach arbeitsloſen Mannes mußte ſich ſchon

vor dem Krieg mit beſcheideneren Verhältniſſen zufrieden geben
als die des gelernten , gehobenen Arbeiters mit reichlichem

Verdienſt . Aber auch bei ſonſt gleichen Verhältniſſen kann das

Bedürfnis ſehr ungleich ſein und muß verſchieden beurteilt werden

nach der bisherigen Lebensgewohnheit der Hinterbliebenen und den

berechtigten Anſprüchen an ein ſtandesgemäßes Leben .

Aus den angegebenen Gründen darf das feſtgeſtellte Ein —

kommen bei der Bemeſſung der Unterſtützung nicht für alle in

gleichem Maße berechnet werden . Größere Erſparniſſe , über die

nach Belieben verfügt werden kann und deren Zinſenerträgnis

zur Verfügung ſteht , ſchließen die Bedürftigkeit in den meiſten

Fällen aus , kleinere Sparguthaben ſollen unberückſichtigt bleiben .

Voll in Berechnung können gezogen werden alle geſetzlich begrün⸗
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deten Rentenbezüge und andere ſichere Einnahmen . Teilweiſe

und verſchieden anzurechnen iſt das Einkommen aus Arbeits⸗

verdienſt . Es wird höher in Berechnung zu ziehen ſein bei

ſolchen Hinterbliebenen , die ſchon vor dem Krieg für ihren Lebens⸗

unterhalt beruflich tätig waren , niederer bei denen , die erſt unte

dem Zwange der durch den Tod des Ernährers geſchaffenen

wirtſchaftlichen Verhältniſſe in anerkennenswerter Weiſe ſich

bemühen , in einer geeigneten und angemeſſenen Arbeit das zum

Leben Nötige ſelbſt zu verdienen oder ſich damit wenigſtens auf

der bisherigen ſozialen Stufe zu erhalten . Denjenigen Kriegs⸗

hinterbliebenen , die in den für Heereszwecke arbeitenden Betrieben

oder in der Landwirtſchaft ſei es freiwillig oder auf Grund

des Hilfsdienſtgeſetzes gegen Entgelt beſchäftigt werden , dürfen

nach den beſtehenden Beſtimmungen etwa gewährte Zuwendungen

nicht 0
oder entzogen werden , ſelbſt wenn durch eine der⸗

artige Beſchäftigung eine nicht unweſentliche Beſſerſtellung ihrer

wirtſchaftlichen Verhältniſſe eintritt . In keinem Falle ſollen aber

bedürftige Arbeitswillige mit Vorenthaltung einer Beihilfe beſtraft

werden , während Arbeitsunluſtige , die ſich mit den niedrigſten

Lebensverhältniſſen zufrieden geben , wenn ſie ſich nur nicht

anzuſtrengen brauchen , Unterſtützungen erhalten . Wer kein Ver⸗

langen hat , durch ſeiner Hände Arbeit ſein Einkommen zu ver⸗

beſſern, ſoll mit dem Wenigen auszukommen ſuchen , das geſetzlich

geboten werden kann . In manchem Falle wird aber menſchlicher

Unvollkommenheit und Schwäche nachſichtig Rechnung zu tragen

ſein . Jedenfalls iſt erſt der Verſuch zu machen , die Arbeits⸗

unluſtigen zum Bewußtſein ihrer ſittlichen Pflicht zur Arbeit

zu erziehen , und erſt da, wo ſich nachhaltig böſer Wille zeigt , iſt

eine weitere Unterſtützung durch Geldbeihilfe zu verſagen .

Für die Höhe der Zuwendung darf auch nicht das maß⸗

gebend ſein , was die Familie bisher bezogen hat und was für

frühere Verhältniſſe genügte , ſondern das , was für den Augenblick
als Exiſtenzminimum zu gelten hat . Aus dieſem Grunde kann

von der Feſtſtellung beſtimmter und für längere Zeit verbindl licher

Grundſätze für die Unterſtützungsbewilligung an Kriegerwitwen
und ⸗waiſen im allgemeinen abgeſehen werden ; denn die Erfah⸗

rungen in der allgemeinen Kriegsfürſorge haben überall gelehrt ,

daß ſolche Richtlinien nur für kurze Zeit genügen und daß die

zu unterſtützenden Perſonen gerne mit beſtimmten Forderungen

auf früher aufgeſtellte Unterſtützungsſätze hinweiſen und dieſe
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ohne Rückſicht auf die verſchieden gelagerten Verhältniſſe , auf
eigene Verdienſtmöglichkeit oder andere Einnahmequellen als ein

Recht für ſich in Anſpruch nehmen .

So verlangt die ſoziale Kriegshinterbliebenenfürſorge durch
Geldzuwendung eine große Umſicht , gereifte Lebenserfahrung und

reiche Menſchenkenntnis der damit betrauten Perſonen ; denn es

iſt vor allem erforderlich , zunächſt das Weſen und die Urſachen
der wirtſchaftlichen Bedrängnis richtig zu erkennen und die Not⸗

wendigkeit , den Umfang und die Art der Geldbeihilfe feſtzuſtellen ,
damit die Quelle des Übels gründlich abgeſtellt und das Geld

zweckmäßig im Sinne der Geber und Spender verwendet wird .

Trotz der notwendigen ſorgfältigen Erwägung durch den

prüfenden Verſtand darf man aber bei der Gewährung einer

Beihilfe doch nicht zu ängſtlich ſein . Sie ſoll auch mit dem

Herzen bewilligt werden und zwar ſo raſch und reichlich, daß ſie
den Zweck einer wirklichen Hilfe im vollen Maße erreicht , der

darin beſteht , daß die mit Unterſtützung Bedachten nachher
dauernd ohne weitere Inanſpruchnahme der Wohltätigkeit aus

eigener Kraft den Weg durchs Leben finden .

Die Fürſorge muß deswegen im Bedürfnisfalle möglichſt
ſofort nach Eintreffen der Todesnachricht einſetzen , unabhängig
vom Zeitpunkt der Bewilligung der geſetzlichen Hinterbliebenen —
bezüge. Doppelt gibt , wer ſchnell gibt , und jede unangebrachte
Kargheit gefährdet die . heilſame Wirkung der zugewieſenen Unter —

ſtützung , verzögert die Wiederaufrichtung und Selbſterhaltung der

Betroffenen und bedeutet unter Umſtänden unwiederbringliche
Verluſte an Volkskraft und Volkszukunft . In einzelnen beſonderen

Fällen , in denen es ſich nicht darum handelt , den Bedürftigen
die nackte Exiſtenz zu retten und die völlige Verarmung zu ver⸗

hüten , ſondern der Familie eine gewiſſe höhere Lebensführung zu

erhalten , können namentlich die Mittel der Kruppſtiftung
wertvolle Hilfe bringen .

Natürlich darf man in der Verwendung der zur Verfügung
ſtehenden Mittel auch nicht verſchwenderiſch ſein. Wenn auch
nicht an eine Aufſpeicherung der eingehenden Gelder gedacht
werden ſoll in der Weiſe , daß davon etwa nur die Zinſen zu

Unterſtützungen verbraucht werden dürfen , ſo iſt doch überall mit

Rückſicht auf die noch bevorſtehenden großen Aufgaben eine

vernünftige Sparſamkeit ſehr wohl am Platze , ſo daß es möglich
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iſt , Mittel zu einer ausreichenden Hilfe für bedürftige Kriegs —

hinterbliebene über ein Menſchenalter hinaus ſicher zu ſtellen “)

Auf die größere oder geringere Höhe der zu gewährenden

Unterſtützung kommt es übrigens letzten Endes gar 1nicht an ; die

Hauptſache bleibt , daß ſie den gegebenen Verhältniſſen angemeſſen

iſt und den Erfololg hat , der erreicht werden kann und ſoll . Des —

wegen darf dieZuwendung nichtſchablonenhaft erfolgen . Die Hilfe

des Heimatdanks muß die Einzelfälle ſorgfältig unterſcheiden , ſie

muß nach gewiſſenhaften Erhebungen auf die örtlichen Ver hältniſſe

und perſönlichen Bedürfniſſe Rückſicht nehmen und ſich um das

Einzelſchickſal bekümmern , damit das tote Kapital der Geld —

zuwendung eine beglückende und befruchtende , in der Familie und

im Staate neues Leben weckende Kraft erhält . In der richtigen

Durchführung liegt die große Schwierigkeit der ſozialen Geld —

fürſorge , aber auch ihre heilſame , ſegenbringende Bedeutung .

Die Auszahlung der von verſchiedenen Seiten bewilligten

1 5 wird am zweckmäßigſten durch die örtlichen

Fürſorgeſtellen geſchehen unter gleichzeitiger Benachrichtigung der

Empfangsberechtigten .

Auch das Kgl . Preußiſche Kriegs miniſterium ſieht die Aus

händigung von ungen , Zuwendungen ſowie Nach⸗
zahlungen in größeren Beträgen ( von 50 / ab ) gegen Empfangs⸗

beſcheinigung durch Vermittlung der amtlichen Fürſorgeſtellen

vor . Dieſen iſt dabei die Möglichkeit gegeben , die Unterſtützungs⸗

ſumme in angemeſſenen Teilbeträgen zu übermitteln , die Wir⸗

kungen der Geldzuwendungen im einzelnen zu verfolgen und ſo

lange zu überwachen , bis die Wiedererlangung der wirtſchaft⸗
lichen Selbſtändigkeit geſichert erſcheint .

Die Geldzuwendungen der ſozialen Kriegshinterbliebenen⸗

fürſorge ſollen nicht dazu dienen , Reichs⸗ , Staats⸗ und Gemeinde⸗

behörden von der ihnen Aiegl Verpflichtung zur Unter⸗

s der Kriegshinterbliebenen zu entbinden oder zu entlaſten .

Deswegen muß grundſätzlich verſucht werden , zuerſt eine Geld —

De
Auch das Juſtizminiſterium ſieht in einem Erlaß vom 19. Dez .

1916 Nr . J 43135( J . M. Bl . S 143 ) für die Verwendung von Stiftungen ,

die von Todeswegen für Kriegsteilnehmer gemacht werden und die haupt⸗

ſächlich neben der Nationalſtiftung und dem Heimatdank einzelnen Gemeinden

zukommen , einen Zeitraum von etwa 40 bis 50 Jahren vor , in dem ſie

allmählich ihrem Fürſorgezweck zugeführt und für dieſen aufgebraucht

werden .
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beihilfe aus den Mitteln der zunächſt zum Eintreten verpflichteten
Behörden , vor allem der Heeresverwaltung zu erwirken . Dabei

kommen in erſter Reihe die geſetzlich zuſtehenden Gebührniſſe in

Betracht , darauf die durch Kannvorſchriften erreichbaren
Zuwendungen und erſt dann , wenn die Not noch nicht behoben

iſt , die Spenden aus freiwillig geſammelten Mitteln . Wenn

daraus aber eine dringende Notlage entſteht , daß ſich die behörd —

liche Zuwendung aus irgend einem Grunde verzögert , ſo wird die

ſoziale Kriegshinterbliebenenfürſorge ſolche Erwägungen über die

Reihenfolge der Zuſtändigkeit zurückſtellen und den Kriegerwitwen
und waiſen an erſter Stelle raſch und gründlich mit eigenen
Mitteln zu helfen ſuchen ) .

2 . Geſundheitsfürſorge , Familienpflege , Arbeitsflrſorge .
Die Geldbeihilfe der freiwilligen Kriegshinterbliebenen —

fürſorge iſt nicht die einzige und vielfach nicht die wichtigſte
und richtigſte ſoziale Hilfe ; ſie foll , wie der Leitfaden des K. M.

ſagt , nur als Aushilfsmittel dienen , wenn ein geſundes wirt —

ſchaftliches Fortkommen der Familie ſonſt nicht möglich oder ein

Sinken auf eine tiefere ſoziale Stufe zu befürchten iſt . Ihren
rechten Wert erhält ſie erſt in Verbindung mit den andern Arten

eines pflegeriſchen Beiſtandes , den die ſoziale Fürſorge den Ange —
hörigen der Gefallenen außer auf wirtſchaftlichem noch auf
geſundheitlichem , geiſtigem und ſittlichem Gebiete gewähren kann .

Der das ganze Familienleben erſchütternde Tod des Gatten ,
Vaters und Ernährers verlangt in vielen Fällen zunächſt eine

ſeeliſche und körperliche Geſundheitspflege der Hinter —
bliebenen , beſonders aber der Kriegerwitwe , damit dieſe imſtande
iſt , den erſchwerten Kampf ums Daſein durchzuführen . Krank⸗

heit und ſchweres Siechtum ſind doppelt ſchwer zu tragen , wenn

für eine gründliche Heilbehandlung die nötigen Mittel fehlen .
Einen beſonderen Zweig der ſozialen Hinterbliebenenfürſorge

kann man als Familienpflege bezeichnen . Dabei ſind die

wirtſchaftlichen Verhältniſſe zu ordnen und zu regeln , vielfach
iſt der alte Haushalt aufzulöſen oder zu beſchränken . Die

Kinder bedürfen der Fürſorge und Erziehung vom Säuglings⸗
alter bis zur Mündigkeit oder wenigſtens ſo lange , als ſie den

eigenen Lebensunterhalt noch nicht allein verdienen können .

) Vergl . Helene Simon , Sch . d. A. A. , Heft 9, S . 113 .
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